
Gegenüberstellung der Anpassungen 

Bestehende Regelung Bisher: 
  

Ab 01.01.2026: 

1. Sporthallen; sonstige Räume, die für Vereins- und Sportzwecke verwendet werden 
 

  

1.1 Sportliche Veranstaltungen 
 

  

a) - von Ingolstädter Turn- und Sportvereinen, die dem BLSV bzw. BSSB angeschlossen sind und 
mindestens 50 % der Mitglieder ihren Hauptwohnsitz in Ingolstadt haben 
- von Sportdachverbänden für Ingolstädter Sportvereine 
- von gemeinnützigen sozialen Einrichtungen 
- von Lehrersportgruppen 
- von Ingolstädter Behördensportgruppen 
- bei stadtinterner Nutzung 
- der Volkshochschule 
                          
Einfachsporthalle/sonstige Räume                  
Zweifachsporthalle          
Dreifachsporthalle          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,21 € 
0,42 € 
0,63 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,26 € 
0,53 € 
0,79 € 

b) von anderen Vereinen, Verbänden und Gruppen 
 

Einfachsporthalle/sonstige Räume                  
Zweifachsporthalle          
Dreifachsporthalle          

 

 
 

3,30 € 
6,60 € 
9,90 € 

 

 
 

4,13 € 
8,25 € 

12,38 € 
 

c) Profi-Veranstaltungen 
 
Ungeheizte Hallen (01. April bis 30. September) 
 
Einfachsporthalle/sonstige Räume                            
Zweifachsporthalle                            
Dreifachsporthalle                            

 
 

7,70 € 
15,40 € 
23,10 € 

 
 
 
 

9,63 € 
19,25 € 
28,88 € 



Geheizte Hallen (01. Oktober bis 31. März) 
 
Einfachsporthalle/sonstige Räume              
Zweifachsporthalle                          
Dreifachsporthalle                           
 
Für eine Benutzung, die über 90 Minuten hinausgeht, beträgt das Entgelt für jede angefangene 
weitere Belegungseinheit: 
 
Ungeheizte Hallen (01. April bis 30. September) 
 
Einfachsporthalle/sonstige Räume                         
Zweifachsporthalle                                     
Dreifachsporthalle                                     
 
Geheizte Hallen (01. Oktober bis 31. März) 
   
Einfachsporthalle/sonstige Räume               
Zweifachsporthalle                         
Dreifachsporthalle                          

 

 
 

11,00 € 
22,00 € 
33,00 € 

 
 
 
 
 
 

3,30 € 
6,60 € 
9,90 € 

 
 
 

5,50 € 
11,00 € 
16,50 € 

 
 

13,75 € 
27,50 € 
41,25 € 

 
 
 
 
 
 

4,13 € 
8,25 € 

12,38 € 
 
 
 

6,88 € 
13,75 € 
20,63 € 

1.2 Sonstige Veranstaltungen 
 

  

a) Für sonstige nichtsportliche und nichtkommerzielle Veranstaltungen gemeinnütziger Ingolstädter 
Vereine, von denen mindestens 50 % der Mitglieder ihren Hauptwohnsitz in Ingolstadt haben, 
und nichtsportliche stadtinterne Nutzung. 
                 
Einfachsporthalle/sonstige Räume                         
Zweifachsporthalle        
Dreifachsporthalle        

 
 
 

 
 
 
 

0,21 € 
0,42 € 
0,63 € 

 
 
 
 

0,26 € 
0,53 € 
0,79 € 



b) von anderen Vereinen, Verbänden und Gruppen 
 

Ungeheizte Hallen (01. April bis 30. September) 
 
Einfachsporthalle/sonstige Räume                  
Zweifachsporthalle                              
Dreifachsporthalle                             

 
Geheizte Hallen (01. Oktober bis 31. März) 
 
Einfachsporthalle/sonstige Räume    
Zweifachsporthalle                         
Dreifachsporthalle                          
 
Für eine Benutzung, die über 90 Minuten hinausgeht, beträgt das Entgelt für jede angefangene 
weitere Belegungseinheit: 
 
Ungeheizte Hallen (01. April bis 30. September) 
        
Einfachsporthalle/sonstige Räume                          
Zweifachsporthalle                              
Dreifachsporthalle                            
 
Geheizte Hallen (01. Oktober bis 31. März) 
  
Einfachsporthalle/sonstige Räume      
Zweifachsporthalle                         
Dreifachsporthalle                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7,70 € 
15,40 € 
23,10 € 

 
 
 

11,00 € 
22,00 € 
33,00 € 

 
 
 
 
 
 

3,30 € 
6,60 € 
9,90 € 

 
 
 

5,50 € 
11,00 € 
16,50 € 

 
 
 
 

9,63 € 
19,25 € 
28,88 € 

 
 
 

13,75 € 
27,50 € 
41,25 € 

 
 
 
 
 
 

4,13 € 
8,25 € 

12,38 € 
 
 
 

6,88 € 
13,75 € 
20,63 € 

 
 
 



2. Lehrschwimmbecken 
 

  

b) von anderen Vereinen, Verbänden und Gruppen 
 
Lehrschwimmbecken                 

 

 
 

4,40 € 

 
 

5,50 € 

3. Sportplätze einschl. Nebenräume und Leichtathletikanlagen 
 

  

3.1 Sportliche Veranstaltungen 
 

  

b)   von anderen Vereinen, Verbänden und Gruppen 
 
Bezirkssportanlage  
Hauptspielfeld                             
Nebenspielfeld/Leichtathletikanlage      
Kunstrasenplatz im Winterhalbjahr      
(01. Oktober bis 31. März) 
Kunstrasenplatz im Sommerhalbjahr     
(01. April bis 30. September) 
 
Für eine Benutzung, die über 90 Minuten hinausgeht, beträgt das Entgelt für jede angefangene 
weitere Belegungseinheit: 
 
Bezirkssportanlage  
Hauptspielfeld                              
Nebenspielfeld/Leichtathletikanlage      
 

 
 
 

4,40 € 
2,20 € 
5,50 € 

 
2,20 € 

 
 
 
 
 
 

1,10 € 
0,55 € 

 
 
 

5,50 € 
2,75 € 
6,88 € 

 
2,75 € 

 
 
 
 
 
 

1,38 € 
0,69 € 

c)   Profi-Veranstaltungen 
 
Bezirkssportanlage  
Hauptspielfeld                          
Nebenspielfeld/Leichtathletikanlage      
 

 
 
 

15,40 € 
9,90 € 

 

 
 
 

19,25 € 
12,38 € 

 



Für eine Benutzung, die über 90 Minuten hinausgeht, beträgt das Entgelt für jede angefangene 
weitere Belegungseinheit: 
 
Bezirkssportanlage  
Hauptspielfeld                             
Nebenspielfeld/Leichtathletikanlage      

 

 
 
 
 

3,85 € 
2,48 € 

 
 
 
 

4,81 € 
3,10 € 

3.2 Sonstige Veranstaltungen 
 

  

Bezirkssportanlage  
Hauptspielfeld                           
Nebenspielfeld/Leichtathletikanlage      
 
Für eine Benutzung, die über 90 Minuten hinausgeht, beträgt das Entgelt für jede angefangene 
weitere Belegungseinheit: 
 
Bezirkssportanlage  
Hauptspielfeld                                          
Nebenspielfeld/Leichtathletikanlage      
 

 
15,40 € 

9,90 € 
 
 
 
 
 

3,85 € 
2,48 € 

 
19,25 € 
12,38 € 

 
 
 
 
 

4,81 € 
3,10 € 

 
 

 


